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Anlage 3.2. 
 

Strafgesetzbuch 
BGBl. Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 154/2015 
(Auszug - jagdrechtlich relevante Tatbestände) 

 
Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 

  § 137. Wer unter Verletzung fremden Jagd- oder Fischereirechts dem Wild 
nachstellt, fischt, Wild oder Fische tötet, verletzt oder sich oder einem Dritten 
zueignet oder sonst eine Sache, die dem Jagd- oder Fischereirecht eines anderen 
unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich oder einem Dritten zueignet, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 
 

Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 
  § 138. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat  
1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fischereirecht 

unterliegenden Sachen in einem 5.000 EURO übersteigenden Wert, 
2. in der Schonzeit oder unter Anwendung von Eisen, von Giftködern, einer 

elektrischen Fanganlage, eines Sprengstoffs, in einer den Wild- oder 
Fischbestand gefährdenden Weise oder an Wild unter Anwendung von 
Schlingen, 

3. in Begleitung eines Beteiligten (§ 12) begeht und dabei entweder selbst eine 
Schusswaffe bei sich führt oder weiß, dass der Beteiligte eine Schusswaffe 
bei sich führt oder 

4. gewerbsmäßig  
begeht. 
 

Verfolgungsvoraussetzung 
  § 139. Begeht der Täter den Eingriff in fremdes Jagdrecht an einem Ort, wo er 
die Jagd, oder den Eingriff in fremdes Fischereirecht an einem Ort, wo er die 
Fischerei in beschränktem Umfang ausüben darf, so ist er wegen der nach den 
§§ 137 und 138 strafbaren Handlungen nur mit Ermächtigung des Jagd- oder 
Fischereiberechtigten zu verfolgen. 
 

Gewaltanwendung eines Wilderers 
  § 140. Wer, bei einem Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht auf 
frischer Tat betreten, Gewalt gegen eine Person anwendet oder sie mit einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben (§ 89) bedroht, um sich oder einem 
Dritten die Beute zu erhalten, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren, wenn die Gewaltanwendung jedoch eine Körperverletzung mit 
schweren Dauerfolgen (§ 85) oder den Tod eines Menschen zur Folge hat, mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. 
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Entwendung 
  § 141. (1) Wer aus Not, aus Unbesonnenheit oder zur Befriedigung eines 
Gelüstes eine Sache geringen Wertes einem anderen entzieht oder sich oder 
einem Dritten zueignet, ist, wenn die Tat sonst als Diebstahl, Entziehung von 
Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, dauernde Sachentziehung oder Eingriff 
in fremdes Jagdrecht oder Fischereirecht strafbar wäre und es sich nicht um 
einen der Fälle der §§ 129, 131, 138 Z. 2 und 3 und 140 handelt, mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen zu 
bestrafen. 
 
  (2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen. 
 
  (3) Wer die Tat zum Nachteil seines Ehegatten, seines eingetragenen Partners, 
eines Verwandten in gerader Linie, seines Bruders oder seiner Schwester oder 
zum Nachteil eines anderen Angehörigen begeht, sofern er mit diesem in 
Hausgemeinschaft lebt, ist nicht zu bestrafen. 
 
  (4) Die rechtswidrige Aneignung von Bodenerzeugnissen oder Bodenbestand-
teilen (wie Baumfrüchte, Waldprodukte, Klaubholz) geringen Wertes ist gericht-
lich nicht strafbar. 
 

Tätige Reue 
  § 167. (1) Die Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung, Datenbeschädigung, 
Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems, Diebstahls, Entziehung 
von Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, dauernder Sachentziehung, 
Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht, Entwendung, Betrugs, 
betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs, Erschleichung einer Leistung, 
Notbetrugs, Untreue, Geschenkannahme durch Machthaber, Förderungs-
missbrauchs, Wuchers, betrügerischer Krida, Schädigung fremder Gläubiger, 
Begünstigung eines Gläubigers, fahrlässiger Krida, Vollstreckungsvereitelung 
und Hehlerei wird durch tätige Reue aufgehoben. 
 
  (2) Dem Täter kommt tätige Reue zustatten, wenn er, bevor die Behörde (§ 151 
Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, wenn gleich auf Andringen des 
Verletzten, so doch ohne hiezu gezwungen zu sein, 
1. den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden gutmacht oder 
2. sich vertraglich verpflichtet, dem Verletzten binnen einer bestimmten Zeit 

solche Schadensgutmachung zu leisten. In letzterem Fall lebt die Strafbarkeit 
wieder auf, wenn der Täter seine Verpflichtung nicht einhält. 

 
  (3) Der Täter ist auch nicht zu bestrafen, wenn er den ganzen aus seiner Tat 
entstandenen Schaden im Zug einer Selbstanzeige, die der Behörde (§ 151 
Abs. 3) sein Verschulden offenbart, durch Erlag bei dieser Behörde gutmacht. 
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  (4) Der Täter, der sich um die Schadensgutmachung ernstlich bemüht hat, ist 
auch dann nicht zu bestrafen, wenn ein Dritter in seinem Namen oder wenn ein 
anderer an der Tat Mitwirkender den ganzen aus der Tat entstandenen Schaden 
unter den im Abs. 2 genannten Voraussetzungen gutmacht. 
 

Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 
  § 180. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag ein Gewässer, den Boden oder die Luft so verunreinigt oder sonst 
beeinträchtigt, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 

Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen,  

2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, 

des Bodens oder der Luft oder 
4. ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an 

einem unter Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an einem 
Naturdenkmal, der 50 000 Euro übersteigt, 

entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
 
  (2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, 
eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft bewirkt oder ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein 
Schaden an einer fremden Sache, an einem unter Denkmalschutz stehenden 
Gegenstand oder an einem Naturdenkmal, der 50 000 Euro übersteigt, 
herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so 
sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen. 
 

Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt 
  § 181. (1) Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag eine der im § 180 mit Strafe bedrohten Handlungen 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen. 
 
  (2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, 
eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft bewirkt oder ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein 
Schaden an einer fremden Sache, an einem unter Denkmalschutz stehenden 
Gegenstand oder an einem Naturdenkmal, der 50 000 Euro übersteigt, 
herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind die dort 
angedrohten Strafen zu verhängen. 
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Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von 
Abfällen 

§ 181b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag Abfälle so sammelt, befördert, verwertet, beseitigt, diese Tätigkeiten 
betrieblich überwacht oder so kontrolliert, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 

Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 

2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, 

des Bodens oder der Luft oder 
4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
 
  (2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, 
eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft oder einen Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro 
übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so sind die 
dort angedrohten Strafen zu verhängen. 
 
  (3) Wer außer dem Fall des Abs. 2 Abfälle entgegen Art. 2 Nummer 35 der 
Verordnung 1013/2006/EG über die Verbringung von Abfällen in nicht 
unerheblicher Menge verbringt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 
§ 181c. (1) Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag eine der im § 181b mit Strafe bedrohten Handlungen 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
  (2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, 
eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 
bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis  zu  720  Tagessätzen  zu  bestrafen.  Hat  die  Tat  eine  der  im  §  170  Abs.  2  
genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen. 
 
  (3) Wer außer den Fällen der Abs. 1 und 2 grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) Abfälle 
entgegen Art. 2 Nummer 35 der Verordnung 1013/2006/EG über die 
Verbringung von Abfällen in nicht unerheblicher Menge verbringt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 
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Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 
§ 181d. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag eine Anlage, in der eine gefährliche Tätigkeit durchgeführt wird, so 
betreibt, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 

Abs. 1) eines anderen oder sonst für die Gesundheit oder körperliche 
Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 

2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, 

des Bodens oder der Luft oder 
4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
 
  (2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, 
eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 
bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Hat 
die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten 
Strafen zu verhängen. 
 

Grob fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 
§ 181e. (1) Wer grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) entgegen einer Rechtsvorschrift 
oder einem behördlichen Auftrag die im § 181d Abs. 1 mit Strafe bedrohte 
Handlung begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
  (2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, 
eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des 
Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 
bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis  zu  720  Tagessätzen  zu  bestrafen.  Hat  die  Tat  eine  der  im  §  170  Abs.  2  
genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen. 
 

Vorsätzliche Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
§ 181f. (1) Wer Exemplare einer geschützten wildlebenden Tierart entgegen 
einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag tötet, besitzt oder deren 
Entwicklungsformen zerstört oder aus der Natur entnimmt oder Exemplare einer 
geschützten wildlebenden Pflanzenart zerstört, besitzt oder aus der Natur 
entnimmt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen, es sei denn, 
dass die Handlung eine nur unerhebliche Menge der Exemplare betrifft und auf 
den Erhaltungszustand der Art nur unerhebliche Auswirkungen hat.  

 
  (2) Geschützte wildlebende Tierarten sind die in Anhang IV lit. a) der 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen oder des Anhangs I der Richtlinie 
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2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten aufgezählten 
Arten; geschützte wildlebende Pflanzenarten sind die in Anhang IV lit. b) der 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen aufgezählten Arten. 

 

Grob fahrlässige Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
§ 181g. Wer grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) entgegen einer Rechtsvorschrift oder 
einem behördlichen Auftrag eine der im § 181f mit Strafe bedrohten 
Handlungen begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

 

Vorsätzliche Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 
§ 181h (1) Wer  entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen 
Auftrag einen Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets erheblich 
schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

 

  (2) Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets ist jeder Lebensraum einer 
Art, für die ein Gebiet durch Gesetz oder Verordnung zu einem Schutzgebiet 
gemäß Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten erklärt wurde oder jeder natürliche 
Lebensraum oder Lebensraum einer Art, für die ein Gebiet durch Gesetz oder 
Verordnung zu einem besonderen Schutzgebiet gemäß Art. 4 Abs. 4 der 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen erklärt wurde. 

 

Grob fahrlässige Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 
§ 181i. Wer grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) entgegen einer Rechtsvorschrift oder 
einem behördlichen Auftrag die im § 181h mit Strafe bedrohte Handlung begeht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen. 
 

Andere Gefährdungen des Tier- oder Pflanzenbestandes 
  § 182. (1) Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist, 
1. die Gefahr der Verbreitung einer Seuche unter Tieren herbeizuführen oder 
2. die Gefahr der Verbreitung eines für den Tier- oder Pflanzenbestand 

gefährlichen Krankheitserregers oder Schädlings herbeizuführen,  
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
 

  (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag auf andere als die im § 180 bezeichnete Weise eine Gefahr 
für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß herbeiführt. 
 

Fahrlässige Gefährdung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
  § 183. Wer eine der im § 182 mit Strafe bedrohten Handlungen fahrlässig 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 
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Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge 
  § 183a. (1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181b, 181d, 181f, 
181h und 182 mit einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag nicht 
bekannt gemacht, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den 
Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum über 
die Rechtsvorschrift oder den behördlichen Auftrag sonst vorzuwerfen, so ist er, 
wenn er im übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach diesen Bestimmungen 
zu bestrafen. 
 
  (2) Abs. 1 gilt in den Fällen der §§ 181, 181c Abs. 1 und 2 und 183 
entsprechend, wenn der Täter fahrlässig handelt, in den Fällen der §§ 181c 
Abs. 3, 181e, 181g und 181i, wenn er grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) handelt. 
 

Tätige Reue 
  § 183b. (1) Wegen einer der in den §§ 180, 181 und 181b bis 183 mit Strafe 
bedrohten Handlungen ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig und bevor die 
Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, die von ihm 
herbeigeführten Gefahren, Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchtigungen 
beseitigt, sofern es nicht schon zu einer Schädigung eines Menschen oder des 
Tier- oder Pflanzenbestandes gekommen ist. 
 
  (2) § 167 Abs. 4 ist dem Sinne nach anzuwenden. 
 

Tierquälerei 
  § 222. (1) Wer ein Tier 
1. roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt, 
2. aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben unfähig ist, oder 
3. mit dem Vorsatz, dass ein Tier Qualen erleide, auf ein anderes Tier hetzt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur fahrlässig, im Zusammenhang 
mit der Beförderung mehrerer Tiere diese dadurch, dass er Fütterung oder 
Tränke unterlässt, oder auf andere Weise längere Zeit hindurch einem 
qualvollen Zustand aussetzt. 
 
(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier mutwillig tötet. 


